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Einwendungen sind möglichst vor der mündlichen Verhandlung beim Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-
Vorpommern - Enteignungsbehörde - schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Etwaige Rechte müssen spätes-
tens in der mündlichen Verhandlung wahrgenommen werden. Auch bei Nichterscheinen der Beteiligten kann die Enteignungs-
behörde über den Antrag auf Vorabentscheidung und weitere in diesem Verfahren zu erledigende Anträge entscheiden. 

Von der Bekanntmachung dieses Verfahrens in der Hansestadt Stralsund an dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Mi-
nisteriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern - Enteignungsbehörde - 

- die o.g. Flächen geteilt oder Verfügungen über die Grundstücke und Rechte an den Grundstücken getroffen oder Vereinba- 
rungen geschlossen werden, durch die einem Anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung der Grundstücke 
oder Grundstücksteile eingeräumt wird, 

- an den o.g. Flächen erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde sonstige Veränderungen  
der Grundstücke vorgenommen werden, 

- auf den o.g. Flächen nicht genehmigungspflichtige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde Ände- 
rungen solcher Anlagen vorgenommen werden und 

- auf den o.g. Flächen genehmigungspflichtige bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden. 

Im Auftrag 

gez. Werner Urbanek 
Vorsitzender der Enteignungsbehörde

Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Hansestadt Stralsund zum 31.12.2012  
und Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2012 

Gemäß § 60 Abs. 6 KV M-V werden die Beschlüsse der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 20.06.2019 zur Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses 2012 und über die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2012 für die Hansestadt 
Stralsund mit folgendem Wortlaut öffentlich bekannt gemacht: 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 

1. das Jahresergebnis 2012 nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von -10.657.531,78 EUR gemäß § 44 Absatz 5   
GemHVO-Doppik M-V auf neue Rechnung vorzutragen, 

2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss 2012 der Hansestadt Stralsund festzustellen, 

3. dem Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Herrn Dr.-Ing. Alexander Badrow, gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V 
für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen. 

Der Jahresabschluss, der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes liegen 
zur Einsichtnahme vom 05.07.2019 bis 15.07.2019 zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, Heilgeiststraße 63, Zimmer 
101, öffentlich aus. 

Stralsund, 01.07.2019    
    

Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister
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